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RS OGH 1961/3/15 1Ob60/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1961

Norm

KO §1

KO §6

Rechtssatz

Behandlung der Klage eines Kaufmannes auf Bezahlung einer Schuld, wenn sich während des Verfahrens ergibt, daß

über den Kaufmann zur Zeit des Geschäftsabschlusses und zur Zeit der Klagsanbringung schon ein Konkursverfahren

eröffnet war (Masseforderung oder konkursfreies Vermögen? Die Klage enthält keine Anhaltspunkte).
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